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Verordnung über Kollektivverträge.

'Vom 8. Juni 1950

Auf Grund Abschn. III § 16 Ziffer 2 des Gesetzes 
der Arbeit vom 19. April 1950 zur Förderung und 
Pflege der Arbeitskräfte, zur Steigerung der Arbeits
produktivität und zur weiteren Verbesserung der 
materiellen und kulturellen Lage der Arbeiter und 
Angestellten (GBl. S. 349) wird folgendes bestimmt:

I.
Allgemeines

§ 1
Kollektivverträge im Sinne dieser Verordnung 

sind
a) Tarifverträge,

b) Betriebsverträge,

c) Betriebsvereinbarungen.

§ 2
Alle kollektivvertraglichen Vereinbarungen, die 

bestimmt sind, den Inhalt der Arbeitsverträge und 
die Bedingungen für die Eingehung und Beendigung 
der Arbeitsverhältnisse zu regeln, gelten zwingend 
für alle Beschäftigten im Geltungsbereich des Kol
lektivvertrages, soweit nicht im Tarifvertrag Aus
nahmen zugelassen sind.

§ 3
Vereinbarungen in Вetriebsverträgen oder Be

triebsvereinbarungen, die dem Inhalt und Zweck 
des Tarifvertrages widersprechen, sind unwirksam.

§ 4
Kollektivverträge sind nach Inhalt und Geltungs

dauer für das jeweilige Planjahr abzuschließen. Sie 
treten mit dem Tage der Registrierung in Kraft und 
gelten bis zum Abschluß eines Kollektivvertrages 
für die nächste Planperiode.

§ 5
Kollektivverträge bedürfen zu ihrer Rechtswirk

samkeit der Zustimmung, Bestätigung sowie der Re
gistrierung nach Maßgabe der Bestimmungen dieser 
Verordnung.

§ 6
Über die registrierten Kollektivverträge sind von 

den Organen, die die Registrierung vornehmen, Kol
lektivvertragsregister zu führen.

II.
Tarifverträge

§ V
(1) Tarifverträge sind getrennt abzuschließen für 

die
a) volkseigenen und ihnen gleichgestellten Be

triebe,
b) staatlichen Verwaltungen und Verwaltungen, 

Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechts,

c) Genossenschaften,
d) privaten Unternehmen und^Betriebe.

(2) Tarifverträge können für einzelne Betriebe, 
eine Gruppe von Betrieben oder Verwaltungen oder 
für gesamte Wirtschaf tszweige abgeschlossen werden.


